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Organ tier fdjtoetäerUdjett Slrmee.

jtr Seduti). &n\iit}titfâtift xxxvn. MW-ty.
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®afd» XVn. Sa^ana. 1871. Wr. 4G.
©rfdjefttt tn wôdjentltdjen Stummem, ©er fßref« per ©emeftet tft franto fcurd) bfe @a)wetj gt. 3. 50.

©te fSeftedmtgen werken ktrett an kfe „@d)t0etßljanferlfd)e S8erlafl$6nàjbatiMrata tn Safel" akrefflrt, fcet »etrag wirk
bet ken auswärtigen Slbonnenten fcurdj SRadjnabme erhoben. 3m äu«lanbe nehmen ade Sudjtjanfclungen Seftedungen an.

SSerantwortlfdje SRebaftion: Dberft SBfelanb unb SRajor »on ©Igger.

3tÜjait: Sunbe«restfion unk SRititâtcrganifation. — SSerttjefbfgung kcV'©djweij in einem Ärieg gegen SBeften. (Sdjtuß —
Ärefsfdjretben fce« eibg. SRttitärbeoartement«. — ©fbgenojfenfdjaft: Sern: SSerabfolgung son SRcpetfrgewefjren an bfe Snfanterie»
Dfpjiere. ©raubünfcen : Sllbertlntfaje SRitrafdeufe. f Dbetftlfeutenant ©asat. SRefognoSjftung fce« ©eneralftabe«.

#unìreore»t|ton unti illilititrorgamfatton.

** SDa« fchwefjcrffcbe 2Rflltärwefen bat für ben

unparteUfcben 33eobachter feweilen glefcbjeltlg ba«

©cbaufptel ber Unooflfommenljeit unb baéfenfge ber

(Sntwicflung, be« 9luffcbwuttgô bargeboten. tRfcbt

immer fam ber Smpul« ju legerem oon oben berab.
SDie Seiftungen, tnfofern fie über ba« aHergew&bn*
lichfie bfnau«glngen, »raren meift frefwiWge unb

batten fleh burcb bie offiziellen hinberniffe befonber«

bann mûbfam burdjjufâmpfen, toenn bamit ber

SDrang nach SSerbefierungen »erbunben toar. 3"
ber neuern ßeft trat In gewfffer Sejiebung eine

cntgegengefefcte Strömung ein: SDte SBebôrbe »fnbl»

jlrte ftcb quafi allein bie ©tellung .be« ^Reformator«,

ohne SRftwirfung Slnberer, namentUch Solcher nfcht,

oon benen etwa abtoelcbenbe anflehten oon bem ober

Jenem jur 3Robe geworbenen ©afce ju erwarten war.
2lm SSorabenb ber S3unbe«reotflon angelangt, für

welche nun unfer SRflitärwefen — ba« fonft febr oft
oon ber gleichen ©eite mit grofjer (Ehrerbietung nicht

bebanbelt würbe — einen #aupt»orwanb bilben foli,
fönnen Wfr un« baher nicht »erfagen, fa wfr halten
e« Im ©egentbeil für Sßfticbt, bte grage aufjuroer»
fen unb nach unfern febwacben Gräften an ber #anb
gemachter (Srfabrungen befimôgUcbft ju beantworten :

„SBo gebricht e« benn unferm ÜRilitärwefen unb

„welche gefefjlfchen Slenberungen werben jur SSeffc»

„rung führen?"

©i bebarf wohl nicht oieler Sßbrafen, um ba«

Sebürfnifj ber Sefferung ju begrünben. SDfe poll»

tifebe Sage ift nicht berubfgenber, unfere SRacbbarn

in ihren Ärfcg«ma{jregeln nicht weniger etfrfg unb

ttnfer SSolf ift fn feinem £ange jur Unabhängig»

left nicht etwa gleichgültiger geworben — alfo fei»

nerlei Orunb jum ÜRacblajfen in fteter Hebung unb

Seffermtg, unferer SBehrmfttel. 9Blr fönnen un«

auch nläjt mit Unfenntnifj unferer 3«ftânbe ent«

fcbulbfgtn. SBir hatten ©elegenbeit, un« barüber

flar gu werben, unb bfe Äritif hat auch bereit« ba«

3brlge getban, um ble 3Rängel aufjubeefen — über

bte Slbbj*lfe mag man «erfebiebene anflehten haben.

©i fann aber nur jur SJerfiänbigung fübren, wenn

biefelben fleh au«fprecben.

3n ben neulfch erfcblenenen, mft »feiern Salent,
wenn auch nicht in allen fünften mit ber nötbtgen

Äenntnif) mllftärifcher SDetafl« gefehrfebenen „©tubfen
über bfe fReorganifation ber eibgenóffifcben Slrmee"

ift gefagt, unb wir ftlmmen bem bei, eine Sunbe«»

recfflon wäre befjbalb nicht nôtbig gewefen unb bie

befiebenbe SBerfaffung gewähre hinretchenb SRfttel,

um ben Sebürfnlffen ju begegnen. SBir werben bei

ben einjelnen Äaplteln ben Sewei« Cicfür lefflen,

b>r im Ungemeinen fef aber nicht »erhehlt, bafj wir
e« lebhaft bebauern, bafj unfer SRiUtärwefen jum
©turmboef gemacht wirb für eine Sunbe«reoiflon,
unb wir proteftlren blemlt be* górmlitbften gegen

biefe un« jugebachte fRoHe. Unferem SKilitärwefen
Wäre Welt meljr gebolfen worben, burch Serbeffe»

rungen Im Stnjelnen auf ber befhbenben Saft« unter

mehrerer ober minberer ÜRltbülfe ber Äantonal»

äbmintftrationen — wenn man aber lefctere ganj
befeitfgt, fo wirb einerfeit« bie eibgenôffifcbe Slbmint»

firatfon erfiiefen ob bem tbr auf einmal jufallenben
3lrbelt«cbao«, fle wirb hiebet bfe gleichen Äräfte,
welche bléber in ben Äantonen" »erwenbet würben,

benutzen muffen — mit Ihrem ©eblenbrtan unb ohne

ble fantonale Äontrolle ; aber ble wahren gort»
fchritte wutben in ben fcintergrunb gebrängt werben.

ÜRanche 3been finb tm Saufe ber Seit geäujkrt

worben, manche Slnträge geftellt, welche.burcb ein*

gelue ®efefce«entwürfe längft erlebigt fein fonnten.

«Hein man fpra« ba« SBort SReolfion, SReorganl«
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Sundesrevifion und Militärorganisation.

** DaS schweizerische Militärwesen hat für den

unparteiischen Beobachter jeweilen gleichzeitig das

Schauspiel der Unvollkommenheit und dasjenige der

Entwicklung, des Aufschwungs dargeboten. Richt
immer kam der Impuls zu letzterem von oben herab.

Die Leistungen, insofern sie über daS Allergewöhn-
lichste hinausgingen, waren meist freiwillige und

hatten sich durch die offiziellen Hindernisse besonders

dann mühfam durchzukämpfen, wenn damit der

Drang nach Verbesserungen verbunden war. Jn
der neuern Zeit trat in gewisser Beziehung eine

entgegengesetzte Strömung ein: Die Behörde vindi-
zirte fich quasi allein die Stellung deö Reformators,
ohne Mitwirkung Anderer, namentlich Solcher nicht,

von denen etwa abweichende Ansichten von dem oder

jenem zur Mode gewordenen Satze zu erwarten war.
Am Vorabend der Bundesreviston angelangt, für

welche nun unser Militärwesen das sonst sehr oft

von der gleichen Seite mit großer Ehrerbietung nicht

behandelt wurde — einen Hauptvorwand bilden soll,
können wtr uns daher nicht versagen, ja wir halten
es im Gegentheil für Pflicht, die Frage auszuwerfen

und nach unsern schwachen Kräften an der Hand
gemachter Erfahrungen bestmöglichst zu beantworten:

„Wo gebricht es denn unserm Militärwefen und

„welche gesetzlichen Aenderungen werden zur Besserung

führen?"

Es bedarf wohl nicht vieler Phrasen, um das

Bedürfniß der Besserung zu begründen. Die
politische Lage ist nicht beruhigender, unsere Nachbarn

in ihren KriegSmaßregeln nicht weniger eifrig und

unser Volk ist in seinem Hange zur Unabhängigkeit

»icht etwa gleichgültiger geworden — also
keinerlei Grund zum Nachlassen in steter Hebung und

Besserung unserer Wehrmittel. Wir können unS

auch nicht mit Unkenntniß unserer Zustände
entschuldigen. Wir hatten Gelegenheit, unS darüber

klar zu werden, und die Kritik hat auch bereits daS

Ihrige gethan, um die Mängel aufzudecken — über

dte AbhLlfe mag man verschiedene Ansichten haben.

ES kann aber nur zur Verständigung führen, wenn

dieselben sich aussprechen.

Jn den neulich erschienenen mit vielem Talent,
wenn auch nickt tn allen Punkten mit der nöthigen
Kenntniß militärischer Details geschriebenen „Studien
über die Reorganisation der eidgenössischen Armee"

ist gesagt, und wir stimmen dem bei, eine BundeS-

revision wäre deßhalb nicht nöthig gewesen und die

bestehende Verfassung gewähre hinreichend Mittel,
um den Bedürfnissen zu begegnen. Wir werden bei

den einzelnen Kapiteln den Beweis hiefür leisten,

hier im Allgemeinen sei aber nicht verhehlt, daß wir
es lebhaft bedauern, daß unser Militärwefen zum
Sturmbock gemacht wird für eiue Bundesreviston,

und wir proteftiren hiemit deS Förmlichsten gegen

diese unS zugedachte Rolle. Unserem Militärwesen
wäre weit mehr geholfen worden, durck Verbesserungen

im Einzelnen auf der bestehenden BastS unter

mehrerer oder minderer Mithülfe der Kantonal-

Admintstrationen — wenn man aber letztere ganz

beseitigt, so wird einerseits die eidgenössische Administration

ersticken ob dem ihr auf einmal zufallenden

ArbeitschaoS, ste wird hiebet dte gleichen Kräfte,
welche bisher tn dm Kantonen' verwendet wurden,

benützen müssen — mit ihrem Schlendrian und ohne

die kantonale Kontrolle; aber die wahren
Fortschritte würden in den Hintergrund gedrängt werden.

Manche Ideen stnd tm Laufe der Zeit geäußert

worden, manche Anträge gestellt, welche durch

einzelne Gesetzesentwürfe längst erledigt sein konnten.

Allein man sprach daö Wort Revision, Reorgani»
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